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Individuelle
Weiterbildung in
Niedersachsen (IWiN)
Ein Förderprogramm aus Mitteln des
Europäischen Sozialfonds und des Landes

Berufsbildungs- und Servicezentrum des
Osnabrücker Handwerks GmbH (BUS GmbH)
Bramscher Str. 134 - 136 · 49088 Osnabrück

Frank Burchert

Telefon (0541) 6929-735
Fax (0541) 6929-736
E-Mail burchert@bus-gmbh.de
Internet www.bus-gmbh.de

Bildungszentrum des Einzelhandels
Niedersachsen (BZE)
Kurzer Ging 47 · 31832 Springe

Detlef K. Krüger

Telefon (05041) 788-26
Fax (05041) 788-88
E-Mai detlef.krueger@bze-springe.de
Internet www.bze-springe.de

Handwerkskammer Braunschweig
Burgplatz 2 + 2 a · 38100 Braunschweig

Ute Wehling

Telefon (0531) 1201-211
Fax (0531) 1201-215
E-Mail wehling@hwk-bs.de
Internet www.hwk-bs.de

Handwerkskammer Hannover
Förderungs- und Bildungszentrum
Seeweg 4 · 30827 Garbsen

Fred Luszick

Telefon (05131) 7007-771
Fax (05131) 7007-750
E-Mail f.luszick@fbz-garbsen.de
Internet www.hwk-hannover.de

Handwerkskammer
Hildesheim - Südniedersachsen
Kruppstr. 18 · 31135 Hildesheim

Stephan Brehmer

Telefon (05121) 162-300
Fax (05121) 5 76 59
E-Mail sbrehmer@hwk-hildesheim.de
Internet www.hwk-hildesheim.de

Handwerkskammer
Lüneburg-Stade BBZ Lüneburg
Dahlenburger Landstr. 62 · 21337 Lüneburg

Robert Leisenz

Telefon (04131) 712-327
Fax (04131) 712-478
E-Mail leisenz@hwk-lueneburg-stade.de
Internet www.hwk-lueneburg-stade.de

Handwerkskammer Oldenburg
Schütte-Lanz-Str. 8-10/15 · 26135 Oldenburg

Steffani Groschke

Telefon (0441) 232-168
Fax (0441) 232-117
E-Mail groschke@hwk-oldenburg.de
Internet www.hwk-oldenburg.de

Handwerkskammer für Ostfriesland
Straße des Handwerks 2 · 26603 Aurich

Gerhard Bensing

Telefon (04941) 1797-94
Fax (04941) 1797-76
E-Mail g.bensing@hwk-aurich.de
Internet www.hwk-aurich.de

Landesberatungsgesellschaft für Integration
und Beschäftigung mbH – LaBIB
Fachbereich ESF

Margret Kassen

Günther-Wagner-Allee 16 · 30177 Hannover
Telefon (05 11) 3 36 96-0
Fax (05 11) 3 36 96-23
E-Mail info@labib.de · Internet   www.labib.de St
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Koordination:
Handwerkskammer
für Ostfriesland

IHK Projekte Hannover GmbH
Schiffgraben 49 · 30175 Hannover

Christiane Strauß

Telefon (0511) 3107-275
Fax (0511) 3107-440
E-Mail iwin@hannover.ihk.de
Internet www.hannover.ihk.de

ProArbeit gGmbH
Gewerbepark A 27
Sachsenring 11 · 27711 Osterholz-Scharmbeck

Christine Fried

Telefon (04795) 957-1050
Fax (04795) 957-4000
E-Mail christine.fried@proarbeit-ohz.de
Internet www.proarbeit-ohz.de

  Überreicht durch:

(Feld für Stempel)
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Kurse, die ausschließlich Grundkenntnisse

(insbesondere im EDV-Bereich) vermitteln,

werden nicht gefördert.

Für die Zahlung des Zuschusses müssen

die Originalrechnung und eine Kopie der 

Teilnahmebescheinigung vorgelegt werden.

Weiterbildungen, die bereits aus ESF-Mitteln

anderer Bundes- und Landesprogramme 

bezuschusst werden, können nicht gefördert

werden.

Weitere Informationen und das Antragsformular

erhalten Sie im Internet unter www.iwin-

niedersachsen.de.

Mit dem Programm IWiN fördert das Land

Niedersachsen die Weiterbildung von Beschäf-

tigten in kleinen und mittleren Unternehmen

(KMU). Hierzu werden Zuschüsse aus Mitteln

des Europäischen Sozialfonds (ESF) und des

Landes gezahlt.

Durch die Förderung soll der Strukturwandel in

den niedersächsischen KMU unterstützt werden.

Für die Beratung und Antragstellung sind Re-

gionale Anlaufstellen für ESF geförderte Weiter-

bildung zuständig.

Was ist IWiN?
mittlere Unternehmen (KMU) bzw. Kleinstunter-

nehmen im Sinne der Definition der Europä-

ischen Kommission sind. Die Zahl der Beschäftig-

ten ist dabei ein wichtiges Kriterium: KMU sind

Unternehmen mit weniger als 250 Mitarbeitern

und Mitarbeiterinnen; Kleinstunternehmen

haben – außer der Betriebsinhaberin/dem

Betriebsinhaber – weniger als 10 Beschäftigte.

Nähere Einzelheiten sind über die Regionalen

Anlaufstellen und unter www.iwin-

niedersachsen.de zu erfahren.

Der Beitrag des Unternehmens besteht aus den

Freistellungskosten (Weiterzahlung des Lohns

bzw. Gehalts für den Beschäftigten während

der Zeit der Weiterbildung, für die eine Frei-

stellung erfolgt) und in der Regel aus einer

Zahlung von mindestens 10 % der Weiterbil-

dungskosten. Bei Betriebsinhaberinnen und

-inhabern von Kleinstunternehmen wird zu-

sätzlich ein Eigenanteil erforderlich, da für sie

keine Freistellungskosten angerechnet werden

können.

Der Zuschuss wird nach Abschluss der Weiter-

bildung von der Regionalen Anlaufstelle an das

Unternehmen gezahlt.

Das einzelne Unternehmen stellt den Antrag

für eine ausgewählte Weiterbildungsmaßnahme

direkt bei der in seiner Region zuständigen

Regionalen Anlaufstelle.

Die Anlaufstelle berät bei der Auswahl der

geeigneten Weiterbildung und erläutert die

Modalitäten der Förderung und der Antrag-

stellung.

Wie wird der Antrag gestellt?

Die Förderung erfolgt in Form eines Zuschusses

zu den Kosten der Weiterbildung. Gefördert

werden die tatsächlichen Ausgaben für die

Weiterbildung bis zu einer Höhe von 15,00 EUR

pro Stunde und Teilnehmerin bzw. Teilnehmer.

Über die Höhe der Förderung entscheidet die

Regionale Anlaufstelle auf der Grundlage des

Antrags.

Wie hoch ist die Förderung?
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Regionale Anlaufstellen

e (W e f z)

Der Antrag kann nur bei  e i n e r  der 

Regionalen Anlaufstellen eingereicht werden.

Der Antrag muss für jeden Beschäftigten 

einzeln gestellt und vor Beginn der Weiter-

bildungsmaßnahme bewilligt werden. Im 

Antrag ist die zu fördernde Weiterbildungs-

maßnahme zu benennen.

Innerhalb eines Kalenderjahres können 

maximal 5 Personen aus einem Unter-

nehmen gefördert werden.

Das Unternehmen muss seinen Status

als KMU bzw. Kleinstunternehmen bei

der Antragsstellung bestätigen. Ein-

Personen-Unternehmen werden nicht 

gefördert.

Was ist zu beachten?
Gefördert wird die berufliche Weiterbildung von

einzelnen Beschäftigten in KMU und von Be-

triebsinhabern und -inhaberinnen von Kleinst-

unternehmen.

Die Weiterbildung muss sich auf

die Vermittlung von beruflichen Fachkenntnissen

oder

die Vermittlung von methodischen Kenntnissen

oder

die Stärkung der Sozialkompetenz im Beruf

beziehen.

Was wird gefördert?

Eine Förderung erhalten Unternehmen mit Be-

triebssitz in Niedersachsen, die kleine und

Wer kann einen Antrag stellen?

Osterholz


